
ENTGELTORDNUNG gültig ab 01.09.2025

für minderjährige Schüler mit Wohnort in Biberbach 

BITTE BEACHTEN SIE: Aufgrund der aktuellen finanziellen Lage der Gemeinde, können wir mit dem 
kommunalen Zuschuss nicht zuverlässig kalkulieren. Deshalb können wir Ihnen leider keine 
monatliche Ermäßigung gewähren. Wenn wir einen Zuschuss der Gemeinde Biberbach bekommen, 
werden wir diesen am Schuljahresende an Sie weitergeben.  

Der Unterricht an der Musikschule Biberbach e. V. ist nur für Mitglieder möglich. Der Mitgliedsbeitrag zur Musikschule Biberbach 
e.V. beträgt jährlich 40,00 € pro Familie.

Monatliche Entgelte Jährliche Entgelte 

GRUNDFÄCHER

Eltern-Kind-Musik (bitte beachten Sie die 

Ausnahme zur Kündigungsregelung)

45 Min. 39,10 € 469,20 € 

Musik und Spiel,  
Musikalische Früherziehung,  
Musikalische Grundausbildung 

45 Min. 39,10 € 469,20 € 

INSTRUMENTAL- und VOKALUNTERRICHT  

Einzelunterricht 30 Min. 96,00 € 
Klavier: 98,50 € 

1.152,00€ 
Klavier: 1.182,00 € 

45 Min. 144,00 € 
Klavier: 146,50 € 

1.728,00 € 
Klavier: 1.758,00 € 

Gruppenunterricht 2 Schüler 30 Min. 54,70 € 
Klavier: 55,95 € 

656,40 € 
Klavier: 671,40 € 

45 Min. 78,70 € 
Klavier: 79,95 € 

944,40 € 
Klavier: 959,40 € 

Gruppenunterricht 3 Schüler 30 Min. 40,94 € 
Klavier: 42,19 € 

491,28 € 
Klavier: 506,28 € 

45 Min. 56,94 € 
Klavier: 58,19 € 

683,28 € 
Klavier: 698,28 € 

60 Min. 68,47 € 
Klavier: 69,72 € 

821,64 € 
Klavier: 836,64 € 

Gruppenunterricht 4 Schüler 30 Min. 34,05 € 408,60 € 

45 Min. 46,05 € 552,60 € 

60 Min. 54,70 € 656,40 € 

SONSTIGES  

Ensemblespiel, Kinderchor und Schulband 
(ab 5 TN) 
Kleines Ensemble (5 – 7 Teilnehmer) 
Großes Ensemble (ab 8 Teilnehmer) 

45 Min. 
45 Min. 

33,60 € 
23,20 € 

403,20 € 
278,40 € 

Tanz 
Kleine Gruppe (5 – 7 Teilnehmer) 
Große Gruppe (ab 8 Teilnehmer) 

60 Min. 
60 Min. 

35,37 € 
24,30 € 

424,44 € 
291,60 € 

• Das Jahresentgelt wird in 6 gleichbleibenden Raten zum 1.10. / 1.12. / 1.2. / 1.4. / 1.6. / 1.8. eingezogen.

• Können Entgelte nicht abgebucht werden, sind Rücklastschriftgebühren zu Lasten des Kontoinhabers fällig!

• Der Jahresvertrag kann nur aus schwerwiegenden Gründen während des Jahres gekündigt werden!
Ausnahme: Bei der Eltern-Kind-Musik räumen wir Ihnen ein Sonderkündigungsrecht zum 31.12. und 31.3. ein. (Kündigungsfrist: Ende des Vormonats)

• Es besteht die Möglichkeit, ab drei Belegungen von MINDERJÄHRIGEN im wöchentlichen EINZELinstrumental- und
EINZELvokalunterricht innerhalb einer Familie einen Antrag auf Familien- bzw. Mehrfachbelegung zu stellen, ebenso für Sozialermäßigung.
Der Ermäßigungsantrag für Familien- bzw. Mehrfachbelegungen muss jedes Schuljahr neu gestellt werden. Bitte verwenden Sie hierfür
ausschließlich das dafür vorgesehene Formular! Sie finden es auf der Homepage unter „Entgeltordnung“.

MUSIKSCHULE BIBERBACH e. V. – Pfarrer-Ginther-Weg 3 – 86485 Biberbach – www.musikschule-biberbach.de – info@musikschule-biberbach.de 

GESCHÄFTSSTELLE – Petra Pollaschek – Tel.: 08273 998498 – pollaschek@musikschule-biberbach.de 

MUSIKALISCHE LEITUNG  
Carolin Sandmair – Tel. 0160 91669000– sandmair@musikschule-biberbach.de 
Maria Wegner –Tel.: 0172 8410788 – wegner@musikschule-biberbach.de  

VORSTAND – Birgit Gruber-Ipfling– Tel.:0175 9026982 – gruberipfling@musikschule-biberbach.de

Biberbach, im Februar 26 Ihre Musikschule Biberbach e. V. 
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